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Vorerinnerung.

glebt keinen andern Ausweg, der Ungleichheit iit 

den wechselseitigen Verbindlichkeiten abzuhclfen, als ei­

nen gesellschaftlichen Vertrag, wodurch ausgemittelt wird: 

Wenn und auf welche.Art, ein jeder Einzelner zum allge-L 

meinen Besten beytragen, und was er dagegen von den 

Uebrigcn, gleichsam als Entschädigung, erhalten foIL 

Daher kan keine Gesellschaft ohne gewisse conventio- 

nelle Ordnung und Grundsätze bestehen; die sich auf die 

localen Umstände, Individualität und gemachten Erfah­

rung.'n gründen müssen; und welche also an andern Or­

ten und in ähnlichen Einrichtungen vieleicht unpassend 

und überflüßig waren. — Je mehr ein Mitglied sich, 

durch Rang und Stand, vor andern im Publico auözeichr 

net, desto mehr wird cs sich auch in einer geschlossenen 

gemischten Gesellschaft, durch strenges und unabweichli­

ches Beobachten der gemachten Anordnung, als Beyspiel,
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zur Aufmunterung der übrigen Mitglieder, hervor- 

Ihun; folglich, weit entfernt, sich Auönamen oder Ab­

weichungen zu erlauben, vielmehr, durch genaue Nach- 

lcbung der getroffenen Abmachungen, auch in dieser Ver­

bindung, die Achtung die cö äusser ihr genießet, nicht 

Zu verlieren, sich bemühen. — Eben so, wie jüngere 

Mitglieder durch ein gesittetes und. bescheidenes Betra­

gen beweisen werden, daß man sich bcy ihrer Aufnahme 

an ihrem Verstände und schon gebildeten Character nicht 

gcirrethabe. —

Dieses Allgemeine vorausgesetzt, hat die Domsche 

Societät, auch folgende besondere Abmachungen, als 

Gesetze, zur Richtschnur für sich angenommen.

I.



Von der Methode, die Gesetze 

zu bestimmen.

Anordnungen, dcnensichj-d-SMitglied durch 

seinen Beytritt zu dieser Gesellschaft unterwirft, 

und die es durch seine eigenhändige Unterschrift an­

nimmt, erhalten ihre Gültigkeit durch die Stim­

men-Mehrheit der, bey der Proposition anwesen­

den, ordentlichen Mitglieder.

2) Die von den Mitgliedern etwa gemachten Vor­

schläge zur Vervollkommnung dieser Gesellschaft, le­

gen die Vorsteher, nebst ihren eigenen Propositionen 

der LomirL vor, beprüfen sie mit dieser gemeinschaft­

lich und billigen sie entweder, und machen darüber 

ein Regulativ, oder finden sie unnöthig.

3) Die von der Comitž gemachten Regulative haben 

vorläufig eben die Gültigkeit und Kraft, als wenn 

sie von der ganzen Gesellschaft der ordentlichen Mit­

glieder gemacht wären. Sobald aber die Gesellschaft

A zahl-



reich anwesend ist, z. E. im März und Jun, wird 

die Comite diese neuen Anordnungen derselben vor­

legen ; und, wenn sie von ihr genehmiget worden, 

den Gesehen beyfügen.

4) Das Stimmen über Mitglieder der Comite und 

Vorsteher geschichet durchs Einsammcln zusammen­

gelegter Zettel, worauf die Namen der zu Erwählen­

den geschrieben sind. UeberAufnahme neuerMitglie- 

der und neuer Gesche aber wird durch runde und 

drcyeckigte Bälle gestimmet, wovon die runden be­

jahen 1 die eckigten verneinen.

5) Die Vorsteher selbst sammeln in allen Fallen die 

Stimmender, im Saale dazu versammleten, ordent­

lichen Mitglieder; und zählen sic darauf der Versanu 

lung vor.

II.

Von der Erwählbarkeit, der An­
zahl und den Abgaben der or­

dentlichen Mitglieder.
§. 6) Alle von sich selbst abhängcndc, im Lande oder in 

der Stadl wohnende Civil - und Militär-Personen, 

Adeliche, Gelehrte in öffentlichen Aemtern und Kauf­

leute 
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lente, mit und ohne Rang oder Character, so bald 

ihr Aufenthalt im Revalscheu Gouvernement fort- 

daurcnd ist, oder wenigstens 3 Jahre sryn kan, 

sind zur ordentlichen Mitgliedschaft fähig.

7) Die Anzahl der ordentlichen Mitglieder soll nicht 

die Zahl von zwcyhundert überschreiten.

8) Nach der Aufnahme zahlet ein ordentliches Mitglied 

fünf und zwanzig Rubel Eintrittsgeld in gangbarer 

Münze; für den fortgchcnden Bcytrag aber zehen 

Rubel für jedes Jahr, und zwar in Silbermünze.

9) Der jährliche Beytrag wird von den vorhande­

nen Mitgliedern, zu besserer Führling der Rechnun­

gen sowol, als auch zu besserer Unterbringung eines 

etwa übrig seyenden Capitals, in den ersten acht 

Tagen des Marzmonats, auf einmal pränumcrando, 

bezahlt; wogegen sie eine Quitung erhalten, welche 

zugleich die Stelle des LnrrLe - Billets fürs pränur 

mcrirte Jahr vertritt.

10) Jedes neu - aufgenommene ordentliche Mitglied 

muß, gleichfalls zum Beßren der Gefellschafts - Cast 

sen und besserer Führung der Rechnungen, seinen 

Bcytrag für das ganze halbe Jahr, innerhalb wel­

chem es ausgenommen wird, das Jahr von Dtm er­

sten Marz an gerechnet, pränumcrando bezahlen.
. A 5 ' и)
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11) Ein in Reval wohnendes, ober bey seiner Aufnah­

me gegenwärtiges, nenes Mitglied muß das Einr 

rrittsi und erste BeytragS r Geld spätestens innerhalb 

acht Tagen; ein im Lande lebendes aber, durch sei­

nen Freund oder hiesigen Commissionaire, späte­

stens innerhalb drey Wochen, nach seiner Aufnah­

me, entrichten- Geschiehet cs in diesem Termin nicht, 

so verlieret solches neueMirglied sein Recht; ist, oh­

ne neue Stimmensammlung, durch dieses Gesetz von 

der Gesellschaft wieder ausgeschlossen, und wird so 

behandelt, als Einer, der bey der Wahl- Ballotte 

einmal durchgcfallen ist­

UL

Von den zn außerordentlichen Mit­
gliedern wahlfähigen Personen, 

deren Anzahl und Abgaben.
§. 12) Rur z» außerordrmlichm Mitgliedern feilen auf: 

genommen werden n)die im Land- und See- Etat 

noch wirklich dienenden Oberofsiciers, oder Oberofr 

ficiers-Rang habende, hier statiouirte Personen; 

d) solche nach §. 6. bestimmte Personen, die in ei­

nem andern Gouvernement ansäßig sind; c) solche, 

die ihren Aufenthalt in unserm Gouvernement nicht

auf 
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auf з Jahr haben können, wenn sie übrigens die 

§. 6. bestimmte Beschaffenheit haben.

12) Dieser Mitglieder Aufnahme gilt eigentlich nur für 

eiii halbes Jahr, doch stehet es ihnen frei), auch auf 

ein ganzes Jahr zu pranumeriren. Und wenn sie um 

die längere Mitgliedschaft, auf Oie gesetzliche Art nach 

§. i8v an suchen; so wird üie CemitS, nach Beschaf­

fenheit der Umstände, ihnen darinn willfahren und 

den fortdaurendcn Eintrit nach §. 15. sichern.

13) Die Zahl der außerordentlichen Mitglieder ist bis 

auf achtzig Personen eingeschränkt.

14)Cintrittögeld zahlen die außerordentlichen Mitglieder 

nicht; sondern bloö den halbjährigen Beykrag von 

5 Rubel S. M., oder den von io Rubel S. M. 

für ein ganzes Jahr; der aber von dem sie melden­

den ordentlichen Mitgliede, gleich bey der Aufnahme, 

und noch vor Erhalcung ihres Entree; Billets, an 

die Vorsteher entrichtet werden muß.

15) Ihr Mitgliedsjahr wird vom Tage ihrerAufnahme 

an gerechnet. Übrigens gilt hierüber das, was oben 

im 11. $. für den Entstehungsfall der Zahlung fest, 

gesetzt ist.

16) Die anßerordentlichcnMitglieder dürfen keiner Vcr- 

famnu 



sammlung der ordentlichen Mitglieder, zur Aufnah­

me neuer Mitglieder, zur Wahl der Vorsteher, oder 

zur Beprüfung neuer Gesetze und Einrichtungen die­

ser Gesellschaft, beywohnen,

IV.

Von der Meldung- «nd Wählart 
neuer Mitglieder.

. i8)28?r>» dieSocictät flufgcnommen }n s-ynwün- 

schet, und nach §. 6 und 12. ausgenommen werden 

kau, muß dieses einem Vorsteher schriftlich und 

zwar eigenhändig, mit Unterschrift seines Namens 

und des Datums, anzeigen. — Kan der sich Mel­

dende nur außerordentliches Mitglied werden; so 

muß 'er dieses schriftliche Gesirch durch Vermit­

telung eines ordentlichen Mitgliedes, welches ihn 

darinn unterstützt und sich deshalb mit unter­

schreibt, an einen Vorsteher bringen. Auf keine 

andere Art darf eine Meldung, oder Bitte um Ver­

längerung der Mitgliedschaft, vom Vorsteher an­

genommen, noch der Gesellschaft proponiret werden, 

lieber die, zu ordentlichen Mitgliedern gehörig Ge­

meldeten, wird nur 4 mal im Jahre, nämlich am 

2tenDonerstagenach heil. Dreykönige, am i flcn Don- 
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nerstage illi Mär;, am 2 2sten ober 23(10» Jun. und 

anr 2ten Donnerstage nach Michaelis, jedesmal Nachr 

mittags um 3 Uhr, ballotiret; nachdem 8 Tage vor­

her, durch einen Anschlag, die Namen der Gemelde­

ten der Gesellschaft bekannt gemacht sind. — lieber 

ein außerordentliches Mitglied kann an jedem Don­

nerstage, Nachmittags um 3 Uhr, nachdem Ler Ge­

meldete und das ihn meldende ordentliche Mitglied, 

einige Tage vorher der Gesellschaft, am schwarzen 

Brette, angezeiget sind, ballotiret werden.

20) Zweydrittel runder Bälle der anwesenden ordent­

lichen Mitglieder entscheiden für die Aufnahme zum 

Mitgliede. Sind aber unter Zweydrittel, so kann, 

auf Verlangen, der Vorschlag am nächsten, nach 

tz. 19. gesehlichen, Wahltage wiederhohlt werden. 

Wer zum zweytenmaldurchgefallen, darf in einerJah­

reösrist nicht wieder proponiret werden. Und wer zum 

Ztenmaledurchfällt,darfniemehr proponirtwerden.

2i)Wer beym Ballotiren nicht persönlich im Saale ge­

genwärtig ist, hat keine Stimme und muß sich das 

Geschehene gefallen lassen. Und wer den Aufzrlneh- 

menden nicht kennt, oder sich nach ihm zu erkundi, 

gen keine Gelegenheit gehabt hat, und folglich über 



ihn nicht unhcilm Kan, dem steht es frey, vtzn der 

Ballone abwesend jti bleiben»

V.

Vonden Rechten der Mitglieder, 
und der Benutzungsart dieser

Societät.
§. L2)Eln Mitglied hat das Recht, sich an jedem Tage.r 

von 9 Uhr Morgen« bis 12 Uhr Abends, in den 

Gesellschaftszimmern der Societät einzufinden und 

aufzuhalten. Nur sind hiervon ausgenommen, die 

Stunden des Gottesdienstes von 9 bis halb 12 Uhr 

Vor-und von 2 big 4 Uhrdes Nachmittags; als zn 

welchen Zeiten der Schweizer die Zimmer verschlossen 

halten muß. (S-§. 60.)

23) Jedes ordinaire Mitglied kau eine, aber auch nur 

eine, zur ordentlichen Mirglicdswahl, nach L. 6. 

qualificirte Person, an gewöhnlichen Klubtagen zunt 

Besuch einführen, so bald es von dem Vorsteher die 

Anzeige erhalten, daß der Fremde noch nicht 3 mal 

als Gast eingeführet worden. Auf diesen Fall, sonst 

nicht, wird ihm ein Billet mit seinem und des Frenu 

pen Namen und der Unterschrift des Vorstehers er;

theilt 
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heilt; welches das Mitglied dem Schweizer abzngex 

beri, und sich übrigens nach §. 54, zu richten hat.

An Balltagen dürfen dergleichen, zu ordentlichen 

Mitgliedern wahlfähige, Personen gar nicht cinger 

führet werden.

24) Jedes ordentliche Mitglied hat das Recht zwey-- 

mal in dec Woche, eine zum außerordentlichen Mit­

glieds wählbare Person, oder einen andern Frem­

den, als Gast, an gewöhnlichen Tagen sowol als 

an Balltagen, auf erhaltenes Billet des Vorstehers, 

worin» der Eingeführte benannt, und welches vom

• Einführenden unterschrieben, dem Schweißer gleich 

beym Eintritte abgegeben werden muß, cinzuführen; 

zugleich sich aber nach §. 54 und 58 zu achten.

25) Jedes ordentliche Mitglied hat die Frcyhcit, sich 

Zeitungen, Journale und Bücher, wenn selbige in 

dem Lesezimmer die §. 47. a. bestimmte Zeit gelegen 

haben, gegen seinen datirten Revers, auf einen vom 

Vorsteher festzusehcndm Termin, auözubitten.

2b)Jedes ordentliche Mitglied hat nicht nur das Recht, 

die Casserechnungen und Bücher des Hauses zu 

inspiciren, schriftliche oder mündliche Vorschläge zur 

Verbesserung dieser Gesellschaft, im Ganzen oder ein­

zelnen 
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zelnen Stücken, zu rhun, und solche den Vorstehern 

zn unterlegen; sondern auch seine eewaniqen gegründe­

ten Klagen über Mitglieder oder die Bedienung an 

die Vorsteher zu bringen, lind von ihnen abhclfliche 

Maaße zu erwarten. Doch darf kein Mitglied, oh­

ne Erlanbuiß eines Vorstehers, oder, in dessen Ab­

wesenheit, ohneErlaubniß der gegenwärtigen Mitglie­

der, den Oeconom oder einen Bedienten zu seinem 

eigenen Dienste gebrauchen, verschicken u. d. gl.; da­

mit kein anderes Mitglied an promter Bedienung 

gehindert werde. (§. 53.)

27) Jedes ordentliche Mitglied hat seine Stimme bey 

den Wahlen der Vorsteher, der Comitc, der ordent­

lichen und.a,ußerordentlichen Mitglieder nach§.4 und 

2 l. Auch kann jedes ordentliche Mitglied eine nach 

§. 6 und 12 wählbare Person, so lange noch Varans' 

zen sind, nach §. ig, zur Mitgliedschaft melden.

28) Jedes Mitglied kau an den gewöhnlichen Unter­

haltungen in der Socielät, an der Lecture im Lese­

zimmer , am Karten -- Billard - und anderm erlaub­

ten Spiele,' an der Mittags-und Abenmahlzcit, 

an den Bällen und Redouten Theil nehmen; auch 

sich sonst Speise, Getränke und Taback reichen las­

sen ; hat aber dabey sich nach §. 58 bis 65 und 74 

genau zu richten.
29)



L9) Jedes ordmtliche Mitglied kan tun Ende eines Klub.' 

jahxes, das ist gegen den i sten März, ans dieser 

Gesellschaft treten, nachdem cs zuvor seine Entschliee 

ßung einem Vorsteher schriftlich angezeiget hat. Und 

jedes außerordentliche Mitglied kan, sobald seine 

Situation dasselbe nach §. 6. wahlfähig macht, um 

die ordentliche Mitgliedschaft nach §. »8. ansuchen 

und dazu ballonrer werden.

ZL/Jedes ordentliche Mitglied kan, sobald seine Lage 

und das Vertrauen der Gesellschaft dasselbe zur vollr 

kouuuenen Erfüllung aller damit verbundenen Pstichr 

reu qualistciren, zum Vorsteher oder Mirgliede der 

Comitü erwählt werden.

[ülŽI, unl~ Tatti

Von der Comite und ihren 
Pflichten.

§.3CnmitSbeftebct auedtth Pkrsonc», reprä-- 

senlitt die ganze Gesellschaft und ist von ihr autorissrt: 

Zu deren Erhaltring und Vervollkommnung mög­

lichst beyzutragen; Die Anträge oder Klagender 

Vorsteher, ihre Vorschläge zu ertraordinairen Aus­

gaben , zu Entlassung und Engagirung des Oeeono-

B men
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men und Kochs und dergleichen, zu beprüfen; neue 

nolhwendig gewordene Anordnungen und Einrich­

tungen zu machen; Ucbertrerungen, deren in den 

Gesehen noch nicht gedacht ist, nach Billigkeit zu be­

strafen, und dem von ihr vorläufig Angeordneten 

nach §. z., Gescheskraft zu verschaffen.

32) Wenn die Comite etwas bestimmen oder entscheiden 

will; so müssen alle 3 Mitglieder derselben gegenwär­

tig seyn; es scy denn, daß Falle, die sich nicht ver­

schieben lassen, vorkommen; als in welchen auch die 

Anwesenheit von 2 Gliedern der Cornice hinlänglich 

seyn fein.

33) Es ist ein zur Erhaltung der ganzen Gesellschaft 

nöthigcS und der Comite am Herzen liegendes Ge­

schäfte, die Harmonie unter den Vorstehern der 

Gesellschaft und unter den Vorstehern und Mitglie­

dern freundschaftlich zu erhalten oder zu erneuern.

3 ES muß sich die CornitL jeden 2;sten Februar von 

dem Cassaführenden Vorsteher die Dispositionsrech- 

nungcn vorlegen lassen; und wenn sieallcs richtig be­

funden, ihm dieses durchs Quitiren, im Namen der 

Gesellschaft, attestiren; zu ihrer eigenen Satisfac­

tion aber auch denen, von der Gefellschaft etwa dazu er-

nan-



nannten Revisoren, dieselben zur nochmaligen Einr 

" sicht uif) Beprüfung einhändigen.

35) Daü Amt eines Mitgliedes der Comitc ist fortdaur 

rend und durch keine Zeit eingeschränkt; damit sie, 

je länger, jeniehr, mit den innern Angelegenheiten 

der Gesellschaft bekannt, und die Vorsteher mit 

Rath zu nnkerstülzen in Stand gcsehr werden kön­

nen. Wenn aber eine Vakanz in der Сотне ent­

stünde; so wird diese, ans den gewesenen Vorstehern 

oder andern ordentlichen Mitgliedern, von der Ge­

sellschaft, an den zur Vorsteherwahl bestimmten Tae 

gen (§, 36.) auf die §. 4- bestimmte Art, beseht.

VII.

Von bcn Vorstehern und ihren 
Pflichten.

werden am r;stcn Februar zwei), und am 

25stell Jun ein Vorsteher, aus den ordentlichen 

Mitgliedern, durch die Stimmenmehrheit, nach §. 4. 

erwählet.

37) Die am 2zsten Febniar erwählten Vosteher, treten 

ihr Amt sogleich an; der am -zsten Jun. erwählte

B 2 thnt 



chut dieses den nächsten Lasten October. Jeder 

Vorsteher führet das übernommene Amt ein ganzes 

Jahr.

z v)Die Vorsteher sollen über die Beobachtung der Ge­

setze, ohne Ansehen der Person, strenge halten; 

die Uebertretungen derselben aber, nach Vorschrift, 

oder wenn diese nicht eristirte, nach Bestimmung 

der Comirc, bestrafen.

39) Wenn die Vorsteher bey ihrem ausgebreiteten, müh­

samen und schweren Geschäfte, des Raths, oder 

über zweifelhafte Gefeßanwendung, neue Einrich­

tungen, extraordinaire Ausgaben und in allen an­

dern dergleichen wichtigen Sachen, der Hülfe und 

Unterstützung' der Comite bedürfen; so berufen ste 

dieselbe im Lesezimmer dec Societät (so lange kein 

eigenes Vorsteherzimmer vorhanden ist) zusammen; 

und bringen dann das, in einer solchen Confcrenz, 

Abgemachte zur Notiz der ganzen Gesellschaft und zur 

Ausführung.

4v) In Abwesenheit, Krankheit oder anderer legiti­

men Behinderung eines Vorstehers, macht dieser 

einen andern Vorsteher, oder wenn dessen Zeit und 

Geschäfte es nicht erlauben, ein anderes dazu passen­

des 
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des ordentliches Mitglied der Gesellschaft, für wel­

ches er anstömmt, willig, seine Stelle und Pflichten 
ad interim zu übernehmen. Sollte aber ein Vorsteher 

vor Ablauf seines Jahres, durch veränderte Situa­

tion oder andere dringende Umstände sein Amt ganz 

zu verlassen gcnöthigt seyn: so tritt daö Mitglied, 

welches nach dem Gewählten die meisten Stimmen 

hatte, sogleich in des abgegangenen Vorstehers 

Stelle.

41) Die Vorsteher sind in ihrem Ansehen unter sich 

gleich, und es hat keiner vor dem andern Vorrechte.

42) Kein Vorsteher darf ohne Genehmigung der Co- 

пмсё Gelder begeben, und nicht ohne Mitwissen 

und Beystimmung, wenigstens eines andern Vor­

stehers, neue Arrangements in der Oeconomie tref­

fen, in der Bedienung Veränderungen machen, etwas 

der Gesellschaft vortragen u. s. w. Er darf auch 

nicht mehr, als die bestimmte Anzahl Gast-BilletS 

ansgeben, bcy 5 Rubl. Strafe, für jedes Billet 

über das zehnte. Eben so wenig darf ein Vorste­

her einem außerordentlichen Mitglieds eher' den 

Eintritt in die Gesellschaft verstatten, eher die §. r $, 

stipulirre Bedingung erfüllt ist; sonst muß er der 

Casse dafür haften. B z 43)
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43) Dle Vorsteher müssen vielmehr jeder stlebersts-rei- 

tung der Abmachungen , durch ihre zeitige Erinne­

rung und Vorstellung, soviel möglich, zuvorkom­

men, uni) die Irrenden freundlich zurcchteweiscn. 

Ist das Vergehen aber schon erfolgt; so müssen sie 

die bestimmten, oder von der Comite noch zu be­

stimmenden Strafen, ohne Aufschub in Ausübung 

briltgen. Und wenn cs eine Sache wäre, womit 

sich die Comite nicht befassen will; so tragen .die Vor­

steher sie der Gesellschaft zlir Entscheidung vor.

44) Die Vorsteher müffelt sich, wenigstens abwechselnd 

einer, ein Paar Stunden dcö Tages in den Soci- 

etatö-Zimmern einstigen; nm das etwa Nöthige, 

je eher je lieber, zu Protocolkund in die Nechnungö- 

Bücher zu bringen ; um Ordnung zu erhalten, den 

etwanigen Beschwerden der Mitglieder vorzubau­

en, oder ihnen gle ch abzuhelfcn; und so den Zweck 

der Gesellschaft besser zu befördern.

45) laufen Klagen der Mitglieder gegen einander bey 

den Vostehern ein, so dürfen sie selbige nicht abwei­

sen.; sondern werden die Sache untersuchen, dem 

Beleidiger sein etwanigeö Unrecht freundschaftlich 

vorhalten, und beyde Theile wieder mit einander zn 

vereinigen suchen. Ist aber der Beleidigte nicht da­

mit 



mit zufrieden, oder ist der Fall so wichtig, daß die 

Ehre eines Mitgliedes oder der ganzen Gesellschaft 

dadurchwirklich verletzet würde; so tragen sie ihn der 

Comite vor.

46) Die vielerlei) Verpflichtungen der Vorsteher erstre­

cken sich, theilö auf Ausführung der Gesetze und 

Erhaltung gnter Ordnung überhaupt, 'theils inson­

derheit ans gewisse gleichsam Utterarische Geschäfte, 

theils auf Besorgung der Oeconomie, und theils auf 

Führung der Cassen. An den ersten allgemeinen Ge­

schäften nimmt jeder Vorsteher Theil; die anderir 

drey Arten aber vertheilen die 3 Vorsteher unter sich 

selbst, nach einer freundschaftlichen Uebereinknnft 

und nach ihren Neigungen, So wie es überhaupt 

zum Wohl der Gesellschaft ganz nothwendig ist, 

daß sie in guter Harmonie zum. gemeinschaftlichen 

Zwecke mit einander wirken.

4?) Dem zufolge suchen also alle drey Vorsteher, die Ab­

sicht und Zufriedenheit der Gesellschaft, zu allen Zriten 

zu erhalten; alle wachen über gleichförmige und pünct- 

liche Befolgung der Gesetze und Anordnungen, und 

geben selbst das erste nnd strengste Beyspiel; alle su­

chen die Aufnahme und den Glan; der Gesellschaft 

zu erhöhen; alle können heilsame Vorschläge thun, 

B 4 »dee 
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oder võn den Mitgliedern ihnen gemachte Verschlage, 

oder angezeigte Nachtheile sich bemerken. Alle hal­

ten den Oeconom, den Koch und die Bedienten zu 

Erfüllung ihrer Pflichten an; schuhen sie aber auch 

gegen unbilliges Betragen der Mitglieder, weil sie 

allein deren Obere sind: sie engagiren, oder entlassen 

die Bedienten nach gemeinschaftlicher Einwilligung. 

Alle e-neu Vorschläge zu Vertheilung der Strafgelder 

an Arme, vorzüglich Hausarme chun; alle theilen, die 

Befuch/und Balb Billete aus, führen darüber gemein­

schaftliche Registratur und sehen genau darauf, daß 

Niemand auf eine gesetzwidrige Art sich in den Gesell­

schaftszimmern einfinde. — Hingegen

Führt nur ein Vorsteher das Protocokl und zeichnet 

darinn auf, alles von der Gesellschaft oder Comit£ in

- derConferenz Abgemachte und 2lngeordnete; alle wich­

tige, oderzurNachricht für die ^uklinft doch dienliche 

Vorfälle in der Societat, als die Namen der bey 

einer Versammlung der Gesellschaft gegenwärtigen 

Mitglieder; die Stimmenanzahl für die zur ComiiS 

oter zu Vorstehern von der Gesellschaft proponirten 

Mitglieder u. d. gl. Er sorgt auch für Anschaffung 

der von den meisten sachkundigen Mitgliedern em- 

pfohlnen Zeitungen, Journale und Bücher; verschlie­

ßet sie nach dem Gebrauch, das ist, die Zeitungen,

nach 



nachdem sie 8 Tage und die Journale, nachdem sie 

4 Wochen auf dem Lesetisch gelegen, in einen beftn' 

dern Schranks läßt sie von Zeit zu Zeit hefun oder 

binden; leibet sic an ordentliche Mitglieder ans, doch 

nicht ohne Revers, und nicht eher, als bis sie die, 

eben bestimmte, Zeit über auf dem Lesetisch gelegen 

haben. Er ergänzt dem Schweizer das Mitglieds­

Register von Zeit zu Zeit (damit dieser die Mitglie­

der von Fremden zu unterscheiden wisse) und sorgt 

für die gehörige Eintragung der Gäste ins Bcsuch- 

Bnch. Er empfängt und verwahrt die Gesuchs- 

Villene um Aufnahme, wenn sie die §. »8. be­

stimmte Beschaffenheit haben; giebk in den §.19. 

bestimmt ,N/ Zeiten der Gesellschaft davon, durch ci- 

neu Anschlag, Notiz; besorgt die Ballotirung; und 

avertirt den Aufgcnommcncn selbst, oder dessen Freund 

oöcrComniiflionaire sogleich durch den Schweizer von 

der geschehenen Aufnahme, damit jener sich nicht mit 

Unwissenheit entschuldigen könne, wenn er in dic§. n. 

und 16» bestimmte Strafe fallen sollte. Er nvtirr, 

wie oft ein Gast zum Besuch eingeführt worden: Und 

händigt beym Abgänge dieses alles seinem Nachfolger, 

mit seines Namens Unterschrift bezeichnet, ein.

Ein anderer Vorsteher sorgt vorzüglich für die ganze 

Oeconomie des Societätö - Hauses und für die Erhab

B s tung



tung und Verbesserung desselben und der Meublen, 

des Billards und des Invcntariumö; er besorgt die 

Anordnung ber Diners und Soupes, dirigirt die Bälr 

V, sieht auf Reinlichkeit, Ordnung und Anstand in 

der Bedienung; seht von Zeit zil Zeit dem Oeconom 

und Koch die billigsten Preise für gute Speiftn und 

Getränke, schlägt diese Taxe, zur Nachricht für die 

Mitglieder, 'an; hält über deren Befolgung, und sieht 

darauf, daß die Mitglieder aufihr rechtmäßiges Ver­

langen, zu rechter Zeit und ordentlich damit bedienet 

werden. Er läßt sich vom Schweizer und der übrigen 

Bedienung täglich anzergen: Ob jemand über die ge, 

schliche Zeit im Socic.'ätS- Hause geblieben, ob et­

was den Gesehen und der Oeconomie Nachtheiliges 

vorgefallen u. d. gl. Endlich, instruirt er feinen specir 

eilen Nachfolger im Amte über alles zur Oeconomie 

und dessen Pflichten Gehörige und laßt sich über den 

Empfang des Inventarii und übrigen SocietätS- 

Eigenthums von ihm quitiren. .

c)j Der dritte Vorsteher übernimmt die Führung der 

Lassen und haftet dafür, fordert die Eintritts? und 

BeytragSgeldcr vorschriftmäßig ein, bringt dies zu 

Buch, und giebl die Quitungen für die ordinaircu 

und Eintritts r Billette an die extraordinairen Mit­

glieder aus. Er zahlt die ordinaircu Ausgaben für 

Oeco-



Deconomic/ Bedienung, Zcilnngen und Journale, 

Reparatur des Hauses und derMeublcn, für die or- 

dinairen VnllauSgaben u. d. gl. aus; besorgt die 

Siegelung der Spielkarten, und berechnet die Aus­

gabe und El'nnahme dafür besonders; führt Rech­

nung über die eingegangencn Billard - und über die 

eingegangenen und ausgetheilten Strafgelder; gjebt 

das зд ordinairen Ausgaben überflüssige Geld im 

Mürz und Jun, gegen Caution und mit Bewilli­

gung der Сотйб, auf,Zinsen und legt seine 

Bücher und Rechnungen am Lasten Febr. der Cojm- 

iL zur Beprüfung vor, damit diese ihn qnitlre. Zur 

leht instruirr er seinen Nachfolger im Amt, über al­

les hieher Gehörige und ihm zu wissen Nölhige.

VUl. '

Von den Pflichten der Mitglie­
der und den Strafen bey Uc- 

bertrctunc; derselben.

$*48)tirin Mitglied dieser Soeietät unterwirft sich, 

bey seiner Aufnahme und durch seine Unterschrift, 

allen in diesem Gesetzbuch und von der Conferenz 

bestimmten Abmachungen und Verordnungen ohne 

Aus-



Ausnahme. Sollte es dagegen unvvrsehlich handeln; 

so muß es sich ohne Wlederspmch der, ihm von den 

Vorstehern gegebenen, Zurechtweisung folgsam bewei­

sen, oder der, auf das Vergehen gesetzten. Straft 

willig unterwerfen; um so mehr, da alle Strafgel­

der zum Beßren der Armen eingcsammelt werden. 

Sollte es aber dagegen Wiederfetzlichkeir bezeigen; 
so wird die Comite ihn das erste Mal mit 5 Rubel 

’ bestrafen; das zweyte Mal solches der Gesellschaft, 

zur größern Ahndung oder Ausschließung, vortra­

gen.

49)Jede- ordentliche Mitglied, muß das §. io, 11 

und 15 bestimmte Geld, sowohl für sich, als das 

gemeldete außerordentliche 'Mitglied zahlen, wenn 

eö selbst, oder der, für Pen es, durch feine Unter­

schrift nach§. i8, bürget, der Mitgliedschaft theil­

hastig seyn soll. Iingleichen muß ein jedes Mit­

glied sogleich bezahlen, was es verzehret oder im Bil­

lard schuldig wird; weil auf keinen Fall Couto gege­

ben werden darf. (§. 54, 74 und 79.) Und damit 

es nicht etwa au Scheidemünze mangele, oder dieß 

wenigstens zumVorwande diene; so kann jedes Mit­

glied, die im SoeietätS-Haufe gelrmden Marken 

gegen Banko - Assig Nationen von den Vorstehern, 

oder, in deren Abwesenheit, vom Oecouom einwech­

seln
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fein und sich also leicht in Stand sehen, auch die 

kleinsten Ausgaben zu entrichten.

59) Jedes ordentliche Mitglied, muß sich willig finden 

lassen, die ihm nach §. 40 übertragenen Geschäfte z»» 

übernehmen. Und wer zum Vorsteher oder Mitglied 

der Comite ernannt wird, kan dies, von der Gesell­

schaft in seine Rechtschaffenheit, Ordnungsliebe und 

Pstichteifer gesetzte Vertrauen, ohne die erheblichsten 

anzuzeigenden Gründe, nicht ablehnen. Fürs zwcyte 

Jahr aber kan ein Vorsteher nicht au'ders, als durch 

Bitte von der Gesellschaft, noch dazu obligiret 

werden.

;i)Jedes Mitglied soll den Vorstehern, die als Direc­

toren der Gesellschaft zu betrachten sind, mit solcher 

Höflichkeit, Nachgebung und willigen Folgsamkeit 

begegnen, als es Mannern zu begegnen schllldig ist, 

die aus bloßer Gefälligkeit und Freundschaft so vie­

ler Arbeit und Mühe, zum Besten der Gesellschaft, 

sich unentgeldlich unterziehen. Es wird also weit 

davon entfernt seyn, selbige durch gesetzwidriges und 

unfreundliches Betragen verdrießlich zu machen, 

oder gar zu beleidigen; weil in diesem F-'ll die gan­

ze Gesellschaft, ihrer Ruhe und Fortdauer wegen-

auf 
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auf geschehene Anzeige, sich der Sache, als ihrer 

eigenen, nachdrücklich annehmen muß,

52) Wenn ein Mitglied etwa dlirch ein anderes Mitglied 

im Societäts rHause gekränkt Zll seyn glaubt; so 

muß cö dieses deu Vorstehern anzeigeu, welche sich 

bemühen werden, die entstandene Differenz nach ih­

rer Pflicht zu heben. Dagegen sind alle Neckereyen 

und Reizungen anderer Mitglieder zum Zorn, ferner 

Geschrey, Pfeifen oder Singen, sowol im Spiel, 

als Gespräche u. s. w-, als unschicklich oder die Ru­

he der Uebrigen störend, verbothen. Wer dagegen 

handelt, zahlt bey Präfentirung der Armen-Büchse, 

eine willkührliche Poen. Menn, welches doch nicht 

zu vermuthen ist, ein Mitglied ein andere« mit

• Schimpfwörtern sollte beleidigt haben, so ist die 

Strafe das erste Mal 1 о Rbl. fürs 2te Mal 20 Rbl. 

fürs Ztc Mal Ausschließung aus dieser Gesellschaft. 

— Auf eine thatige Handanlegung und Vergreifung Л 

aber erfolgt sogleich das Ausschließen, und ein sol­

cher Friedensstörer kan nie wieder einen Zutrit zu die­

ser Gesellschaft erhalten.

§z)Sottte ein Mitglied Ursache haben, sich über bett 

Oeconom, oder die Bedienung zu beklagen; so darfcs 

darüber nicht selbst mit diesen Lenten hadern, oder

sie



fie schelten; sondern es hat sich an deren einzige Obe­

re, die Vorsteher, zu wenden; die dann, so viel mög- 

l'ch, die Sache zu des Mitglieds Zufriedenheit ab- 

rhnn werden. Wer hiergegen handelt, zahlet das er­

ste Mal l Rbl, und in der Folge immer daö Duplum 

an die Armen casse.

54) Jedes ordentliche Mitglied, (denn die außerordent­

lichen haben dieses Vorrecht nicht) welches einen Gast 

in die Societät eingeführet, muß a)für das gesetzmä­

ßige Betragen des Eingeführten haften und sogleich 

selbst dessen Verzehrung, Sviclschulden oder verur­

sachten Schaden ebenfals, als wenn es sie selbst gemacht 

hätte, bezahlen; auch d) seinem Gast das Besuchs, 

buch, worin er seinen Namen, Character und Da­

tum einschreibt, präscutiren. Wer gegen das Erste 

handelt, verlieret sein Recht in Zukunft jemanden als 

einen Gast einzuführen; und bcy Unterbleibung des 

zweyten Falles, muß jedesmahl i Rbl, in die Ar­

men Casse gezahlt werden.

55) Wenn ein Mitglied ohne Erlaubniß der Vorsteher 

' und ohne einen Revers, Zeitungen, Journale oder 

Bücher zu Haufe nimmt; so zahlet es fürjede Srun; 

de für ein Zeituugsblatt oder für ein jedes Journal­

stack einen halben Rbl. an dieArmencasse. Werste aus 

dem



dem Lesezimmer in andere Zimmer verschleppt, zah­

let 2 5 Cop. an die Armencasse". Zu dem Ende muß ein 

Bedienter beständig zur Aufwartung, tni Leseum­

mer stehen und nicht herausgeschickt werden; damit 

er zugleich Acht gebe, wer etwa von den, auf dem 

tefetisch liegenden Büchern, Journalen oder Zeitun­

gen etwas zu sich stecket, oder in andere Zimmer trügt-

56) Wer das Lesezimmer zu einem Spiele, zum Essen 

und dergleichen stöhreuben, oder den Schriften leicht 

v nachteiligen Gebrauch nutzet, bezahlet jedesmal an 

die Armencassc einen halben Rubel.

57) Wer die Mittags - und Abendmahlzeiten, die Bälle 

und das Billard benutzen will, richtet sich genau nach 

den über Mahlzeiten, über Bälle und Billard- Spiel 

gemachten Verordnungen, die bald folgen werden:

58) Wer an gewöhnlichen Klubtagen ohne Billet, oder 

namentliche Erlaubniß der Vorsteher, einen Gast 

einführet, oder ihnen die Person nicht namhaft 

macht, oder sein Biller einer uneinführbaren Person

" giebt, oder sie selbst einführet, zahlet 5 Rbl. an die 

Armencasse. Was aber an Balltagcn hierüber festge, 

setzet ist, sehe man§. 75.

59) Das Spielen aller und jederHazard- Spiele, selbst 
nur zum Spaße, und jede die ganze Societat belei,

1 Л . digen-
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diqende Unternchmnng, zieht die Ausschließung aus 

der Gesellschaft nach sich.

bo) Wer sich in den §. 22. verbotenen Zeiten, oder, 

äusser Ballraqen, nach 12 Uhr Nachts, in den 

Sociekäkv- Zimmern aufhält, zahlet im ersten Fall 

10 Rubel Poen, im andern Fall, für jede Viertel­

stunde 1 Rubel an die Armencasse. — Wenn aber 

an Balllagen der Ball aufhört, muß! auch alles 

Spiel aufhören, bey letztgedachter Poen im Ueber- 

trerungsfalle.

61) Wer an Ballragen nach 6 Uhr, wenn die Zimnter 

schon gelüftet und parfumiretsind, außerdem Lcsezim« 

mer, (solange noch kein besonderes Zimmer dazu 

bestimmet ist) Taback rauchet, zahlet 1 Rubl- an die 

Armencasse.

62) Wer mit Karten, die mit dem SocietätS rSiegel 

nicht besiegelt sind, spielet, zahlet für jedes Paar 

Spiele an die Armencasse 2 Rubl.

6z) Wer gegen ein Gesetz der Speiser Tanz- oder Bil- 

lardSrOrdnnng handelt, zahlet für jede Ueberrre- 

rung, deren Strafe daselbst nicht besonders bestirnt 

ist, i Rubl. an die Armencasse.

C 94)
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64)Wenn ein Mitglied sich weigert, sich zu den Socie, 

täts Gesetzen, sobald ein Vorsteher ihm selbigeprär 

sentirt, durch feine Unterschrift zu verpflichten; so 
fan eö nicht ein Mitglied dieser Gesellschaft Kleiden.

X. <

Besonder« Anordnungen, die bey 
den gewöhnlichen Mittags- und 
Abendmahlzeiten, an Ballte 
gen und bey Red outen in Acht 

zu nehmen sind.

§,65) wer am Donnerstage zu Mittag in der So, 

cietät speisen will, muß Abends vorher, oder späte, 

stenS Donnerstags frühe, sich auf dem im Lesezim­

mer ausgelegten Zettel notiren, und hernach 50 Cop» 

für die Person, an den Oeconomen oder Koch bezahr 

[en; er komme dann, oder nicht. Wer sich nicht 

vorher ausgeschrieben hat, muß es sich gefallen las­

se», an einem besonderen Tische zu speisen, der aufs 

Ungewisse gedeckt ist; damit dadurch hernach nicht 

die Ordnung übenden Mitglieder, die etwa später 

kommen, hilztangesetzt werden können.

6ü)Wenu einige Mitglieder auch an andern Tagen zu 

Mit-



Mittag »der Abend speisen wollen; so muffen sie sich 

darüber, zu rechter Zeit, mir dem Occonomen und Kock- 

Zu vereinigen suchen. Butter-Brod, Kase und Ge­

tränke aber muß der Oftenom zu jeder Zeit, nach 

' der angehängten Tare, liefern.

67)Wer einen Gast zum diner und fonpe einführen 

will, har sich dabey nach 23, 24, z 4, und 65. 

zn richten.

68) An Balltagcri werden nur 10 Billets für FrSmde 

bestanden; davon jeder Vorsteher 2 jh vercheilen 

hat, 2 den Mitgliedern znDienste stehen, nnd2auf 

unerwartete Fälle zurückbchalten werden.

69) Keiner, welcher der ordentlichen Mitgliedschaft 

fähig ist, fan an Balltagrn eingcführt werden, bey 

der § 58. festgesetzten Poen; und ein ordentliches 

Mitglied kau auch nur einen einführbaren Gast ein­

führen, ein außerordentliches Mitglied gar keinen.

?v)Jedes ordentliche Mitglied fan seine Familie, doch 

mit Ausschließung kleiner Kinder und solcher, die 

selbst Mitglieder werden können, zum Ball einführ 

ren. Von den Hausgenossen dürfen nur die Gour 

vernanlinnen eingeführet werden. (Sin außerordent-

2 licheS
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nches Mitglied kan auf seinen Namen nur eine Da, 

me einführen. Wer gegen diese Abmachung verstößt, 

zahlet r Rubl, an die Akmencaffe, für jede untersagte 

Person.

71) Damen deren Männer oder Väter zu Mitgliedern 

wahlfähig waren, und die seht ohne Familie Haupt 

' sind, können, gegen Erlegung des jährlichen Beyrra- 

ges und unter Erfüllung des §. 10. n. und 49., 

mit ihrer Familie an den dtners und an den Bällen 

Theil nehmen, jedoch mit ähnlicher Ausschließung, 

wie §. 70. bey den chapeaux.

72)Von dem 6ten Jan. bis zu den Fasten wird die 

Socierät wöchentlicheinenBall; in den lehren ^Ta­

gen vor den Fasten aber wöchentlich zwey Bälle ge­

ben ; auch außer dieser Zeit, im Herbst, und vorzüg­

lich während des Jahrmarkts, dergleichen veran­

stalten.

7 z) Zu solchen, von der Societät veranstallteren, Bäl­

len, trägt die Societärs- Cassc die Kosten der Be- 

kiid)tung, Music und der übrigen Anordnung, und 

die Mitglieder haben bloß ihre Verzehrung, odrr frey- 

willig gemachten Ausgaben zu bezahlen- Wenn aber 

ordentliche Mitglieder, nach erhaltener Einwilligung 

sammtr 
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licher Vorsteher, außer diesen, von Seiten der So 

cietät veranstalltetcn Bällen, einen Extra-Ball am 

Donnerstage, oder andern Tagen zu geben wünsch­

ten ; so müssen sie auch alle Kosten der Beleuchtung / 

Music und Einrichtung selbst tragen.

73) Am Tage vor dem zu haltenden Ball oder Redou­

te, Nachmittags von z bis 7 Uhr, melden sich die 

Mitglieder, welche daran Theil zu nehmen wün-- 

schen, bey einem der Vorsteher im Lesezimmer, per­

sönlich oder schriftlich mit ihres Namens Unter­

schrift, zeigen ihm die Namen der Damesunb Cha­

peaux, die sie als Gäste einzuführen gedenken, an; 

und wenn es nach den Gesehen erlaubt ist, so em­

pfangen sie die begehrten LnrrLerBillekS sogleich nnent- 

^eldlich und richtensichdabey nach §.24.54. und58. 

Die ordentlichen Mitglieder bedürfen für ihre eigene 

Person keines Entree - BilletS zum Ball. §. 74 Aber 

alle diejenigen, welche Speise-BilletShaben wollen, 

müssen sie, gleich den andern, in den obenerwähn­

ten Stunden, eben daselbst abholen lassen- Wer 

die benannte Zeit versäumt, hat es sich nachher selbst 

beyzumessen,wenn keinPlah für ihn übrig bleibt,und 

er nicht an der Tafel mirspeisen kan; weil der Koch 

nicht aufs Gerathewohl sich in Unkosten zu sehen, oder 

kurz vorher für Mehrere anzurichten imStande ist.
C 3 74)



75) Diejenigen, welche sich zuerst zum SoupS melde,», 

erhalten die dazu bezeichneten Billets zur ersten Tafel 

die später Gemeldeten, die bezeichneten Billets zur 

zweyten Tafel, (die übrigens eben so serviret ist, wie 

die erste.) Ohne Lucres-Billet darf kein anßerordenl« 

lichcsMitglied, kein Gast,Dame odcrFamiliecingelaft 

sen werden; und ohne Speiser Billet kau niemanden 

der Zutritt zur Tafel erlaubt werden, weil sonst der

° uen, die zur Tafel gehören, die Plätze würden genom­

men werden. Wer dagegen handelt, zahlet 5 Rubel 

an die Armen 1 Caffe«

76)Wer fein Lurräer Billet einem andern, als dem, 

von ihm dem Vorsteher namhaft gemachten Gaste 

giebet, verfällt in eine Strafe von 10 Rbl. für die 

Armen. Und eben deswegen muß sich auch jede Mas­

ke, sobald ein Vorsteher dies verlangt, (der es übri­

gens, wie sich von selbst versteht, nicht bekannt macht, 

vor ihm demaöquiren; uiitx kann nicht admittirt wer­

den, sobald sie sich dessen weigert.

77)Zur Aufwartung bey der Tafel werden, um man- 

cherlcy Unordnungen abzuwenden, keine andere Be­

dienten zugelaffen, als solche, die der Koch und Oes 

conom kennen, und von denen sie Hülfe und Sicher­

heit hdffen können-
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?g)Das Uebrige, bey ben Bällen zu beobachtende, 

zeiget der§. 54, 6oz 61 und die hier am Ende bey­

gefügte Speise - und Tanzordnung ausführlicher an.

X. .

Von dem, was im Billardzim­
mer zu beobachten ist.

6.79)3™ 22,54. n. 60 §, ist die zum Billard'Spiel dm 

Mitgliedern erlaubte Zeit angczeiget: hier aber sind 

noch folgende, nothwendig gewordene, Verfügungen 

zu bemerken: a) Das Parthien - oder Billardgeld 

muß von dem Spielenden, im Beyfeyn des Mar- 

qneurs, in den dazu verschlossenen Kasten gelegt, 

und bey 5 Rbl. Strafe, nach Erinnerung des Mar' 

qneurs, nicht schuldig geblieben werden. b)Fürö erste 

eingestoßene Lach ins Tuch einer neu überzogenen Ta­

fel, wird 10 Rbl., fürs ste Loch 5 Rbl., und für 

jedes der folgenden Löcher z Rbl., ferner für ein Loch 

im Lichtschirm L Rbl.; für ein zerbrochenes Queue 

2 Rbl. und für ein zerbrochenes Maas 1 Rbl. von 

dem, welcher den Schaden verursachet hat, bezahlt. 

c)Im Billard-Zimmer darf kein anderes Licht, als 

was zur Billard-Tafel gehöret, geduldet werden, d)

C 4 Die
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77) Die Billard- Tafel kan durch keine anqcfangene 

Parthie belegt und dadurch andern SpieÜustigen cut# 

zogen werden: eben so wenig dürfen die// la guerre- 

Spieler den andern Billard - Spielern nachstehend 

sondern haben immer den Vorzug.

8) Die Taxe für die Billard - Spieler ist folgende: 

Eine Partie» blanche kostet bey Tage z Cop., bey 

Licht 6 Cop.

i r einfach Carambole bey Tage z Cop-, bey 

Licht jo Cop.

r t doppelt Carambole, bey Tage 5 Cop. 

bey Licht io Cop.

- - mit 2 rothen und einem gelben Ball bey

Tage 5 Cop., bey Licht 10 Cop.

t 1 Asperto bey Tage 5 Cop., bey Licht 

10 Cop.

Jeder Ball im s la guerre bey Tage 5 Cop., bey Licht 

10 Cop.
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Nacherinrrerung.

S3cnn ill dec Folge, nach Mehrern Erfahrungen, 

oder ans andern bewegenden Ursachen, Verändernd 

gen obiger, oder Entwerfung neuer Einrichtungen 

und Gesetze zum Beßren dieser Societät nöthig seyn 

sollten, und sie auf dem §. z. bestimmten Wege, ihre 

fortdaurende Gültigkeit erhalten haben; so sollen sie 

als Zusätze bcygcfügt werden, und mit denen hier 

vorher bestimten und von den Mitgliedern uutcrschrier 

beueuGesetzen, gliche Kraft und Verbindlichkeit zur 

Folgeleistung Haden. — Da mau endlich von einer 

solchen Gesellschaft, als diese ist, voranesetzen darf, 

daß sie ein sittliches und anständiges Betragen ohne­

hin beobachten, folglich die allgemeinen Pflichten des 

gesellschaftlichen Lebens, in ihren Handlungen, Re 

den und Urtheilen genau erfüllen werde, so hat man 

besondere Vorschriften darüber zu entwerfen für über­

flüssig gehalten.

Hingegen ist, um allen Entschuldigungen zu­

vorzukommen, und zu besserer Bekanntmachung und 

genauerer Befolgung der obenstehenden, durchs Loca­

le und die eigenthümliche Lage dieser Gesellschaft noth­

wendig gewordenen, Verordnungen und Gesehe, fi‘ic 
gut
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gut befunden worden, dieselben nicht nur im Socir 

ttätS- Saal und Lesezimmer zu affigiren, sondern 

auch jedem Mitgliede ein gedrucktes Exemplar da, 

von zu ertheilen.

'N



43

A n h a n g.
a) Die Tischordnung an Balltagen 

betreffend.
ij .. ■ .

ЛЛг Mangel des Raums macht es, bey zahlreicher 

Gesellschaft, nothwendtg) daß an Balltagen zwey 

Mal sonpiret werde. Zur ersten Tafel wird 84 Uhr 

durch alle Zimmer mit einer Haudglocke avertiret,uud 

um 9 Uhr, beym zweyten Lauten, selbst geschritten. 
Die zweyte Tafel wird 94 Uhr an gemeldet, und um 

10 Uhr, sobald die erste gehoben, eröffnet. Bey kei­

ner Tafel aber wird auf jemand, ohne Unterschied 

der Person, gewartet.

2) Die 8ouperr Billetö werden bey Tische abgefordcrt. 

Wer aber dann mit dem zur zweyten Tafel bezeichneten 

Bittet zur ersten Tafel erschienen, wird, ohne weitere 

Entschuldigung 5 Rbl. an die Armencaffr bezahlen,«, 

demjenigen, der mit seinem, удг ersten Tafel'bezeich­

neten, Billet erfcheiner und seinen Platz fordert, den, 

selben ohne Weigerung abtreten. Sollte jemand an 

einer andern Tafel speisen wollen, als zu welcher ihn 

sein Billet berechtiget, so muß ersuchen vor Tische 

mit einem andern Speisegast einen Tausch zu machen.

Denn
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Denn auch derjenige, welcher mit einem zur ersten 

Tafel bezeichneten Biller, an der jweylen Tafel er­

scheinet, fällt in obige Strafe, wenn nicht hin­

länglicher Plah an derselben ist.

Z)Wer sich ganz ohne Souper - Billet zur Tafel gesetzt 

hat, fällt auch in 5 Rubel Strafe; es wäre dann, 

daß bey der zweylen Tafel überflüssiger Platz wäre, 

und der Oeconom dem Vorsteher vorher angezeiget 

hätte, daß der Speisende sich vor der Mahlzeit mit 

ihm abgefunden.

4) Getränke wird nicht anders, als gegen baare Bezah­

lung (nach der afsigirten Taxe) an denjenigen Ber

■ dienten, der es reichet, verabfolget.

5) Außer denen beyden, für die Gesellschaft bestimmten 

öffentlichen Tafeln, darf sich kein Mitglied »veder in 

den Gesellschaftszimmern noch im öuKer warme Spei­

sen geben lassen, bey Strafe von 2 Rbl. Kalte Kü­

che kann jedem, und zwar allein im Buffet gereichet 

werden.

Tain'
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Tanzordnung,
N?it dem Schlage 6 Uhr, wird wenn die anwesende 

Gesellschaft zahlreich genung ist, der Ball eröffnet. 

In dec ersten Stunde werden Polonaisen, in der 

zwoten Anglotsen und in der Zten Menuetten getanzt; 

und so in dieser Ordnung von Stunde zri Stunde 

mit dem Tanzen abgewechselt. Der Verlauf einer 

Stunde wird allemal durch eine Trompete bekannt 

gemacht. Ehe aber die Angloisen anfangen, wird 

zweymal, in einem Zwilchenranm von - Stunde, in 

die Trompete gestoßen.

2) Diejenigen Personen, welche nicht mittanzen, blei­

ben in solcher Entfernung stehen, daß die Tanzenden 

dadurch keinesweges gehindert werden. Die Tänzer 

aber dürfen, außer Schuhen, nicht in andern, als in 

sammetnen oder glatt-corduanenenStiefeln erscheinen, 

bey 2 Rbl. Strafe.

^Diejenigen Tänzer, welche den Vortanz in Angloisen 

zu haben wünschen, schreiben, so balde ste

, zum Ball kommen, auf dem im Buffet befindlichen 

Bogen, ihre Namen auf; und sobald die Trompete 

zum erstenmal zur Angloise avertirt, melden sich al­

le zugleich, bey dem daselbst befindlichen Vorsteher

und 



und loosen darum, in welcher Ordnung jeder von ih­

nen für den Abend, den Vortanz bekömmt, oder 

nach der Dauer des Balls bekommen kann. Sobald 

ein Vortänzer ausgetanzt har, liefert er dem Vorste­

her sein iodö wieder zurück, bey Strafe von 2 Rbl. 

Sobald die Vortanzer gelooset haben, loosen die 

Uebrigcu, welche auch Augloiftn tanzen wollen, um 

ihre Platze in 3 auf einander folgenden Anglolsen. 

Zum Unterschiede sind diese letzteren Loose roch, blau, 

gelb: Das rorhe zur ersten, das blaue zur acenund 

das gelbe zur Zten Angloise.

Würden in der bestimmten Stunde nicht zAn/ 

gloisen getanzt; so gilt das gelbe Loos noch für die 

erste Angloise, die in der folgenden, zu Augloiftn be­

stimmten. Stunde getanzt wird. Wenn diese her­
anrückt, so werden, wieder 4 Stunde vorher, die 

Tänzer aufs neue zum Loosen durch den Trompcteu- 

schall eingeladen.

5 .) Sobald das Loosen geendigt ist, und zum atett 

Mal in die Trompete gestoßen wird, stellen sich 

die Tänzer auf ihre, durchs Loos ihnen Zugefallenen, 

Plähe und fangen den Tanz an.

6 .) Wenn aber jemand eine durchs Loos ihm zugefal­
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lene Nummer wegwirft, oder ausjvslen läßt, so verr 

lehrt er für den Abend sein Recht eine Angloise 

mitzuranzen

7 .) Ist die Gesellschaft zahlreich, so wird m 2 Colon­

neu geranzt, und zwar iu jeder höchstens von 14 

Paaren.

8-) Auch ists billig, daß die Jugend sich bescheide^ 

blos an der lehren Verloosung Theil zunehmen, 

und den Mitgliedern und alleren Personen den Vor­

zug zu geben-

9 .) Sobald mehr Liöbhaber für Quadrillen da wären, 

als für Angloisen ; so müssen auch jene starr filidcn. 

Eben diese Mehrheit der Liebhaber entscheidet für die 

Art der vorgeschlagenen Quadrille.

io .)Beim Tanzen der Polonoisen lassen dteVorftehex 

einen marquirren Stuhl für diejenige Dame setzen, dich 

zrun nächsten Vortanze ausgenommen ist,

n )Denr Vorsteher ists nicht erlaubt, vordem, die 

Angloise annoncircnden, ersten Trompetenschall, we­

der die Vorranzer noch die übrigen Tänzer ihre Loose 

einzeln ziehen zu lassen, oder den Einen, zum Ver­

druß des Andern, auf irgend eine Art zu be­

günstigen.
12.) Ucbri#
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i2)Uebrigens kommt es auf die jedesmaligen Umstände 

an , die sich nicht alle, auch nicht so bestimmt an­

geben lassem-',-Ivas die Vorsteher für einzelne Falle 

festzusehen und zu entscheiden haben; und muß also 

ihrer Einsicht und Autoritär billig überlassen 

bleiben.

Reval, in der DomrSoeietLt am gten

Februar >791. ■ - 'J
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